
§13

Kassenprüfer

Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von einem Jahr

zu wählen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren

ordnungsgemäße Verbuchung zu prüfen Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die

zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprtifer haben die

Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprtifung zu unterrichten. Die
Kassenprüfer dtirfen weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium
angehören und nicht Angestellte des Vereins sein.

§14

Auflösung des Vereins

Der Verein wird aufgelöst, wenn in einer hierzu einberufenen Mitgliederversammlung
mindestens vier Ftinftel der Mitglieder vertreten sind und mit drei Viertel der

abgegebenen Stimrnen die Aufl ösung beschließen.

Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfiihig, so kann nach Ablauf eines

Monats eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, in der der Beschluss

zur Auflösung, ohne Rücksicht auf die Zal{ der Stimmberechtigten, mit einer

Stimmenmehrheit von drei Viertel der vertrefiren Stimmen gefasst wird. In der zweiten
Einladung muss auf diese Bestimmung besonders hingewiesen werden.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner Mitglieder, fällt
Das Vereinsvermögen an:

........Ortsgemeinde Graash
Der / die / das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke nt

verwenden hat.

§15

Die vorstehende Satzung wurde am 18.Q4.2008 errichtet und anschließend von den

unterzeichnenden Personen unterschrieben.
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